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Herausyeyeliei , vom

Magistrate der Reichshanpt-m,d Residenzstadt Wien.
Aotzrg. 1878 ° (Ausgegebcn und versendet am 24. August 1878.) Ar . 6.

I.

Reichs - und Landesgesetze und Verordnungen.

Verordnung des Ministeriums des Innern vom 3 . Mai 1878,
betreffend die Vergütung der Kasten der von der k. k. Landwehr für Zwecke der Civil-

verwattung beigestettten Assistenzen.

(Reichsgesetzblatt vom 10 . Mai 1878 , Nr . 40 .)

In Folge Vereinbarung zwischen den betheiligten Centralstellen wird mit Beziehung auf
die Ministerial -Verordnungen vom 10 . April 1872 (N . G . Bl . Nr . 49 ) und vom 31 . Juli 1876
(R . G . Bl . Nr . 12ö ) kundgemacht, daß in Fällen , wo von Landwehr - (Landesschützen-) Körpern
für Zwecke der Civilverwaltung Assistenz-Commanden beigestellt werden , oder Landwehr -Mann¬
schaft zur Eintreibung rückständiger directer Steuern , oder als Escorte für die k. k. Post ver'
wendet wird , rücksichtlich der von den betreffenden Zweigen der Civilverwaltung dem Landwehr-
Etat zu leistenden Vergütungen alle jene Bestimmungen in Anwendung zu kommen haben,
welche in Betreff der Vergütung der Kosten an den Heeres -Etat bestehen , falls Commanden
oder Personen des stehenden Heeres im Interesse der Civilverwaltung in Verwendung kommen.

Im XVII . Stücke des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1878 ist unter Nr . 46 die Kund¬
machung vom  28 . Mai  1878 , betreffend die Verlängerung des Handels - und
Schifffahrts - Vertrages mit Italien  enthalten.

Im XVIII . Stücke des Reichsgesetzblattes vom Jahre 1878 ist unter Nr . 47 daS
Uebereinkommen vom  29 . Mai  1878 , zwischen der k. k. Regierung und der
priv . österr . Nationalbank ans Grund des Gesetzes vom  22 . Mai  1878 (N . G.
Bl . Nr . 42 ), betreffend die weitere Verlängerung des Bankprivilegiums bis
Ende Juni  1878 enthalten.
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Gesetz vom 22 . Juni 1878,

betreffend die Regelung der Personal - und Dienstesverhältnisse der der bewaffneten Macht
angehörigen Civilstaatsbediensteten mit Bezug auf deren Verpflichtung zur artiven Dienst¬

leistung im stehenden Heere , in der Kriegsmarine , Landwehr oder in: Landstürme.

(Reichsgesetzblatt vom 25 . Äuni 1878 , Nr . 59 ) .

Mit Zustimmung der beiden Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen , wie folgt:

8- 1-
Unter Civilstaatsbediensteten im Sinne dieses Gesetzes sind alle von der Civilstaats-

verwaltung (wenn auch nur provisorisch ) mit Diensteid pensions - oder provisionsfähig Ange¬

stellten , welche ständige Bezüge unmittelbar aus Staatsmitteln genießen , ferner die denselben

gesetzlich gleichgestellten Personen , desgleichen die in den bleibenden oder zeitlichen Ruhestand
versetzten derlei Angestellten verstanden.

Die activen oder in den Ruhestand versetzten Angestellten der vom Staate verwalteten

öffentlichen Fonde sind den Civilstaatsbediensteten gleichzuhalten.

8- 2.
Die Stellungspflicht — ausgenommen den Fall der Stellung von Amtswegen nach

§ . 46 des Wehrgesetzes vom 5 . December 1868 ( R . G . Bl . 151 ) , — der freiwillige Ein¬
tritt als Officier in die nicht active Landwehr , dann der Umstand , daß der einjährige Prä¬

senzdienst bei der Landwehr oder von Seite eines Einjährig -Freiwilligen noch nicht angetreten
worden ist , sowie auch die nach Zurücklegung des gesetzlichen Präsenzdienstes noch fortdauernde

Wehrpflicht sind keine der Aufnahme in den Civilstaatsdienst entgegenstehenden Hindernisse.

8 - 3.

Der zu einer mehr als einjährigen Präsenzdienstleistung verpflichtende freiwillige Ein¬
tritt eines Civilstaatsbediensteten in den Militärverband hat den Austritt aus dem Civil-

staatsdienste zur Folge.
Im Falle und auf die Dauer eines Krieges jedoch ist der freiwillige Eintritt in den

activen Militärdienst mit Beibehaltung des Civildienstpostens zulässig , aber von der Geneh¬

migung der hiezu kompetenten Civilbehörde abhängig , welche Genehmigung , ausgenommen
den Fall der in den Dienstesverhältniffen begründeten Unentbehrlichkeit , nicht verweigert wer.

den darf.
8- 4.

Die der bewaffneten Macht angehörigen Civilstaatsbediensteten bedürfen im Falle ihrer

Einberufung zur activen Militärdienstleistung (mit Inbegriff der activen Dienstleistung im

Landstürme ) keines Urlaubes.
Befindet sich der Einberufene auf einem von seiner Civilbehörde ihm bewilligten Ur¬

laube , so tritt letzterer durch die Einberufung sogleich außer Kraft.

8 . 5.

Während der activen Militärdienstleistung:

n ) zum Zwecke der eigenen militärischen Ausbildung in der für die Recrutenausbildung ge¬
setzlich festgesetzten Zeitdauer,

K) anläßlich der periodischen Waffenübnngen,
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e) im Falle einer Mobilisirung , und
ä ) im Falle einer Einberufung des Landsturmes,

bleibt jedem Civilstaatsbediensteten sein Civildienstposten und sein Civildienstrang gewahrt.
Durch eine derartige Militärdienstleistung wird weder die Beförderung im Civilstaats-

dienste behindert , noch das zur Vorrückung in die höhere Gehaltsstufe zurückzulegende Quin¬
quennium unterbrochen.

Während der activen Militärdienstleistung behufs Ableistung des gesetzlichen Präsenz,
dienstes bleibt jedem Civilstaatsbediensteten ein Civildienstposten derselben Kategorie und der
gleichen Rangsclasse gewahrt , jedoch wird hiedurch das zur Vorrückung in die höhere Ge¬
haltsstufe zurückzulegende Quinquennium — außer der Dauer der unter e) erwähnten Mo¬
bilisirung — unterbrochen.

Ein Kriegsjahr im Sinne des tz. 10 des Gesetzes vom 27 . December 1875 (R . G . Vl.
Nr . 158 ) ist wohl für die Gesammtdienstzeit , nicht aber für das zur Erlangung höherer Be¬
züge im activen Civilstaatsdienste erforderliche Quinquennium anrechenbar.

Die bezüglich des Quinquenniums aufgestellten Grundsätze haben auch sinngemäße An¬
wendung zu finden auf die Erlangung anderer , von einer gewissen Zeitdauer abhängigen Be¬
zugsaufbesserungen (z. B . Decennalzulagen ) .

§. 6.
Für die zur activen Militärdienstleistung einberufenen Civilstaatsbediensteten gelten die

Gebührenvorschriften für das stehende Heer , die Kriegsmarine und die Landwehr , beziehungs¬
weise jene für den Landsturm.

Rücksichtlich der mit ihrer Civilstaatsbedienstung verbundenen Bezüge haben nachstehende
Bestimmungen zu gelten:

1. Für die Dauer der im § . 5 unter a) , d) und 6) erwähnten activen Militärdienst¬
leistungen hat weder eine gänzliche noch eine theilweise Einstellung der mit der Civilstaats¬
bedienstung verbundenen nicht onerosen Bezüge stattzufinden.

Hinsichtlich der onerosen Bezüge hat der für Beurlaubungen der Civilstaatsbediensteten
vorgeschriebene Vorgang zu gelten.

2 . Für die Zeit der Ableistung der gesetzlich Ein Jahr oder länger dauernden Militär-
Präsenzdienstpflicht sind sämmtliche Civilgenüsse zu löschen.

3 . Im Falle einer Mobilisirung (H. 5 , tit . e) bleiben die zur activen Militärdienst-
leistung berufenen Civilstaatsbediensteten , insolauge sie dem Mannschaftsstande angehören , im
Vollgenufse der mit ihrer Civilstaatsbedienstung verbundenen , bei einer Penflonirung oder
Provisionirung anrechenbaren Bezüge , die Auscultanten , Praktikanten , Eleven und Aspiranten
im Genüsse des Adjutums.

Denjenigen , welche einen eigenen Hausstand mit Frau oder Kind haben , bleibt der
Fortbezug der sämmtlichen nicht onerosen Bezüge gewahrt ; dagegen haben sie auf die in den
Militärgebührenvorschriften normirten Vorsorgen für die Familien keinen Anspruch.

Von diesen Begünstigungen sind nur Diejenigen ausgenommen , welche ihre gesetzlich
Ein Jahr oder länger dauernde Militär -Präsenzdienstzeit noch nicht vollstreckt haben.

4 . Die zu den Militärgagisten gehörenden Civilstaatsbediensteten erhalten während ihrer
activen Militärdienstleistung im Falle einer Mobilisirung:

a) unter allen Umständen einen Dritttheil ihrer bei einer Pensionirung oder Provisionirung
anrechenbaren Civilbezüge , beziehungsweise des Adjutums;

K) wenn die Militärgage (ohne Nebengebühren ) ohne Hinzurechnung des unter a) erwähnten
Civilgebührendritttheils den vollen Betrag dieser Civilgebübren nicht erreicht , von letzteren
die zur Begleichung der Differenz erforderliche Quote.

6 *
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Ist die Militärgage gleich hoch oder höher als die Civilgebühr , so hat die Zahlung
der letzteren , mit Ausnahme des freigelassenen Drittheiles , während der Dauer der el¬
fteren aufzuhören.

e) Diejenigen Civilstaatsbediensteten , welche einen eigenen Hausstand mit Frau oder Kind
haben , bleiben überdies im Fortgenusse der Activitätszulage , des Quartiergeldes und der
Naturalgebühren , dagegen haben sie auf die in den Militärgebührenvorschriften normirten
Vorsorgen für die Familien keinen Anspruch.

Auch findet bei derlei Civilstaatsbediensteten ein Abzug nach tit . b ) von ihrem Civil-
gehalte , ihrer Löhnung oder ihrem Adjutum nur dann und nur insoweit statt , als diese
Civilgebühren mit der Militärgage zusammengenommen die Summe jährlicher 1200 sl.
übersteigen.

§ - 7 -

Die im bleibenden oder zeitlichen Ruhestande befindlichen ehemaligen Civilstaatsbedien¬
steten erhalten während ihrer activen Militärdienstleistung die reglementmäßig entfallenden Mi-
litärgebühren und bleibt denselben überdies der ungeschmälerte Fortbezug ihrer Civilruhe-
genüsse gewahrt . ^

§. 8.
Bei der Berechnung des CivilgebührenausmaßeS nach § . 6 hat die während der un¬

unterbrochenen Dauer einer activen Militärdienstleistung im Gagistenstande eingetretene Ver¬
setzung in höhere Militärgebühren außer Betracht zu bleiben.

§ . 9.

Die den Civilstaatsbediensteten im Grunde ihrer militärischen Dienstleistung gebühren¬
den Versorgungsansprüche sind durch das Gesetz vom 27 . December 1875 (R . G , Bl.
Nr . 158 ) festgesetzt.

Insofern Civilstaatsbedienstete noch nicht volle 10 Dienstjahre zurückgelegt haben , ist
ihre während der activen Militärdienstleistung eingetretene Untauglichkeit für Militär - und
Civildienste — beziehungsweise gleichzeitige bürgerliche Erwerbsunfähigkeit — (§ § . 6 und 82
des obigen Gesetzes) hinsichtlich des Anspruches auf Versorgung gleichzuhalteu jener Erwerbs-
nnsähigkeit , welche einem solchen Civilstaatsbediensteten in Amtsverrichtungen zugestoßen ist
(Z . 5 des Pensionsnormales vom 26 . März 1781 ).

ß- 10.

Den Witwen und Waisen der während der militärischen Dienstleistung verstorbenen
Civilstaatsbediensteten bleibt der durch die Gesammtdienstleistung des Verstorbenen begründete
Gebührenanspruch gewahrt.

Im Falle einer Abweichung der die Gebührenansprüche der Witwen und Waisen be¬
treffenden Militär - und Civilvorschriften hat unter allen Umständen die günstigere Behandlung
einzutreten und haben hiebei in jedem Falle die blos nach der anrechnungssähigen Militär-
dienstleistung normalmäßig entfallenden Versorgungsgebühren den Militär - Pensionsetat , der
unter Zugrundelegung der Gesammtdienstzeit nach den Civilpensionsnormen etwa entfallende
Mehrbetrag aber den Civilpensionsetat zu treffen.

§ - 11 -

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit.
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8. 12.
Mit dem Vollzüge wird mein Gesammtministerium , welches mit Meinem Reichskriegs¬

minister das Einvernehmen zu pflegen hat , beauftragt.

Schönbrunn , am 22 . Juni 1878.

Franz Joseph rn . p.

Auersperg w . p . Lasser m . p.
Anger m . p . Chlumerky m . p.

Zicmialkswski rn . p.

Strem ayr m . p.
Pretis w . p.
Mannsseld m . p.

Glaser m . p.
Horst w . p.

Kundmachttug des l. k. Statthalters llll Erzherzogthum Oesterreich unter der
Enus , vom 3 . Mai 1878 , Z . 12 .678,

betreffend eine Abänderung des Reise - und Geschäftsptanes für die Lontrotseommissionen
der dauernd Beurlaubten und Reservemünner.

(Landesgesetzblatt vom 17 . Mai 1878 , Nr . 5 .)

Im Nachhange zu dem in den Landesgesetz - und Verordnungsblättern für das Erzherzog¬
thum Oesterreich unter der Enns Nr . 40 , vom Jahre 1875 , und Nr . 6 vom Jahre 1876 am
30 . März 1875 , Z . 8342 , und 6 . März 1876 , Z . 6067 , kundgemachten Reise - und Geschäfts¬
plane für die Controlscommifsionen der dauernd Beurlaubten und Reservemänner wird zur
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß derselbe einvernehmlich mit dem k. k. General -Commando
Wien dahin abgeändert wird , daß auf der ersten Seite des Planes unterhalb der Aufschrift
zu schreiben ist:

Zur Reise von der Bequartierung zum Controlplatz  darf der Controlsofficier
und dessen Hilfsorgaue auf Rechnung des Aerars  sich keinerlei Fahrmittel bedienen.

Es haben daher die Ergänzungsbezirks -Commanden die politischen Behörden zu ersuchen,
für eine dem Controlsplatze nahe  Transenalbequartierung Sorge zu tragen.

Erlaß der k, k. n. ö. Stallhallerei vem 21 . Zaillier >878 , Z . 1535,
M . Z , 23,713,

betreffend die Bearbeitung der Sanitüts - Theitberichte über die Todesarten.

Bei der Bearbeitung der Sanitäts - Theilberichte llt . ^ über die Todesarten für die
Jahre 1871 bis 1875 durch die k. k. statistische Central - Commission ergab sich, daß rück¬
sichtlich der Rubriken : „ entzündliche Krankheiten der Athmungsorgane " und „ plötzliche Krank-
heitszufälle " der eines natürlichen Todes Verstorbenen , sowie rücksichtlich der Rubrik „unbe¬
stimmte Todesveranlassung " bei den eines gewaltsamen Todes Verstorbenen von denjenigen
Organen , welche mit der Zusammenstellung dieser Berichte betraut sind , von sehr verschie¬
denen Anschauungen über die Einreihung der betreffenden Krankheiten unter die genannten
Rubriken ausgegangeu wird.

Um diesem Uebelstande abzuhelfen , hat das k. k. Ministerium des Innern im Ein¬
vernehmen mit der k. k. statistischen Central - Commission behufs der Zusammenstellung der
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gedachten Tabelle ^ für das Jahr 1878 und die folgenden Jahre mit Erlaß vom 7. Jänner
d. Ä-, Z . 18 .518 , Nachstehendes anzuordnen befunden:

1. Nach der Rubrik „Keuchhusten " ist eine neue Rubrik mit den Krankheitsnamen
„Halsbräune (Croup ) und Diphteritis " in einer collectiven Linie einzuschalten.

2 . An die Stelle der Rubrik „ Plötzliche Krankheilszufälle " hat eine neue Rubrik mit der

Bezeichnung „Apoplexie (Schlagfluß ) " zu treten.

3 . Die Rubrik „ unbestimmte Todesveranlassung " ist zu streichen und an ihrer Stelle
ist die Rubrik „nicht ermittelte Ursache" zu setzen , damit für Jedermann verständlich ange¬
deutet wird , daß in diese Rubrik die Fälle aufzunehmen sind , bei welchen unbekannt blieb,
ob der Tod durch „zufällige Beschädigung " oder durch „Selbstmord " oder Durch „Mord"
oder „Todtschlag " erfolgt sei.

Folgerichtig ist im Bezirks - Summarium über die Anzahl der eines natürlichen Todes
Verstorbenen zwischen den Rubriken „Keuchhusten" und „entzündliche Krankheiten der Ath-
mungsorgane " die Rubrik „Halsbräune (Croup ) und Diphteritis " einzusetzen und die Rubrik
„plötzliche Krankheitszufälle " in die Rubrik „Apoplexie (Schlagfluß ) " abzuändern und sind
auf der letzten Seite desselben Summariums bei der Rubrik betreffend die Anzahl der eines
gewaltsamen Todes Verstorbenen die Worte „nicht ermittelte Ursachen " anstatt „unbestimmte
Todesveranlassung " zu setzen.

Die allfällig noch vorhandenen und von der Staatsdruckerei bezogenen Vorräthe an den
Drucksorten für dieses Summarium und den oben erwähnten Bericht lit . werden ohne be¬
sondere Schwierigkeiten nach Vornahme der vorgezeichneten Abänderungen durch die betreffenden
Organe verwendet werden können.

Uebrigens wurde die k. k. Hof - und Staatsdruckerei von obigen Anordnungen mit dein
Ersuchen in Kenntniß gesetzt, von den bezüglichen Drucksorteu eine nach Erschöpfung des Vor¬
rates nothwendig werdende neue Auflage nicht nach den bisherigen , sondern nach den abge¬
änderten Formularen anfertigen zu lassen.

Hiernach ist das Geeignete zu veranlassen , daß die für das Jahr 1878 und die fol¬
genden Jahre zu verfassenden Zusammenstellungen über die Todesarten (Tabelle 4 .) in diesem
Sinne bearbeitet werden.

Auszug aus dem Erlaffe der k. k. ll. ö. Statthalterer vom 26 . Februar 1878,
Z . 23 .031 , M Z . 60 .480,

betreffend die Reducirung des Mannschaftsstandes sämmtticher DieifltmaunsmffUutk Wiens.

Die Reducirung des Mannschaftsstandes sämmtlicher Dienstmannsinstitute Wiens wird
in der Weise genehmigt:

1. daß die Anzahl der öffentlichen Platzdiener in Wien auf den vor dem I . 1873
(Weltausstellungszahl ) normirten Stand zurückzuführen , d. i. die Maximalzahl des Mann¬
schaftsstandes für die concessionirten Stadtträger mit 700 , für das Dienstmanns -Jnstitut des
vr . Folkmann mit 500 . für jenes des W . Falk mit 200 , und für jenes des I . Fronz mit
gleichfalls 200 Mann festzusetzen ist;

2 . daß die Reducirung der Stadlträger successive zu erfolgen hat , während die Reducirung
für die drei Dienstmanns -Jnstitute des I) r . Folkmann , W . Falk nnd I . Fronz sofort in Wirk-



75

samkeit zu treten hat , so daß es denselben von nun an nicht mehr gestattet ist, eine höhere ats
die oben «ab 1 fixirte Zahl von Platzdienern aufzustellen.

Bezüglich der Reducirung der Stadtträger wurde ferner bestimmt , daß die Neuverleihung

von Licenzen vorläufig auf die rücksichtswürdigsten Fälle zu beschränken , jedoch nicht von der

Erreichung der zukünftigen Normalzahl der Stadtträger absolut abhängig zu machen , sondern

derartig zu regeln ist, daß in rücksichtswürdigen Fällen , wenn in einem Bezirke durch Todes¬
fälle rc. eine geringere als die für diesen Bezirk normirte Zahl von Stadtträgern resultiren
sollte , der Abgang entweder durch Ueberstellung aus einem anderen Bezirke oder durch Neu¬

verleihung gedeckt werden kann.
3 . Daß die Zuweisung dieser reducirten Anzahl von Platzdienern aus die Standplätze,

die allfällige Auflassung oder Verlegung bestehender und die Creirung neuer Standplätze im

commissionellen Wege unter Zuziehung der Jnstitutsvertreter zu geschehen hat.

Zugleich wurde der Grundsatz anerkannt , daß kein Platzdiener auf seinen bisherigen

Standplatz ein Recht besitze, nachdem es einerseits der Behörde unbenommen bleiben muß,

aus öffentlichen Rücksichten — insbesonders wenn die Localverhältnisse die Verlegung oder

theilweise Auflassung eines bisherigen , oder die Creirung eines neuen Standplatzes noth-

wendig machen — gleichwie bei den Platzfuhrwerken eine Umstellung der Platzdiener vor¬

zunehmen , anderseits vorausgesetzt werben muß , daß eine zwangsweise Ueberstellung eines
Platzdieners von dem ihm zur Ausübung seines Gewerbes einmal angewiesenen Posten,

auf welchem er sich vielleicht einen Kreis ständiger Kunden erworben hat , auf einen anderen

vielleicht minder günstigen , nur nach constatirter Nothwendigkeit der Ueberstellung und mit

billiger Berücksichtigung der Interessen des von seinem Standplatze Entfernten , verfügt
werden wird.

Gleichzeitig wurde die k. k. Polizei -Direction in Wien aufgefordert , den Magistrat
bei der Durchführung dieser Reduction der Platzdiener Wiens kräftigst zu unterstützen.

Erlaß des k. k. Handelsmunfteriums vom 28 . März 1878, Z . 8371,
M . Z . 91 .793 an die k. k. Statthaltern in Wien,

betreffend die Modalitäten , unter welchen die ernem Industriellen bei einer Ausstellung

verliehene Auszeichnung an einen anderen Industriellen übergehen könne.

Aus den Verhandlungen der n . ö . Handels - und Gewerbekammer vom Jahre 1877,

S . 288 , 4 hat das Handelsministerium entnommen , daß sich die k. k. Statthalterei an diese
Kammer um eine gutächtliche Aeußerung über die Frage gewendet hat , ob und unter welchen

Umständen die einem Industriellen bei einer Ausstellung verliehene Auszeichnung an einen anderen
Industriellen übergehen könne.

Hierauf wurde von der Kammer erwidert , daß die Auszeichnungen bei Ausstellungen in der

Regel nur für bestimmte auf der Ausstellung repräsentirte Leistungen verliehen werden , daß
sie daher nur eine individuelle Auszeichnung jener Personen und Firmen , welche die prämiirten

Leistungen hervorgebracht haben , bilden , und demgemäß in den bezüglichen Geschästsunterneh-

mungen blos so lange geführt werden können , als diese von den prämiirten Personen , be¬

ziehungsweise unter der prämiirten Firma betrieben werden.
Eine Ausdehnung dieser Berechtigung erscheine nur begründet:
1 . wenn mit einem Geschäfte auch dessen Firma nach Art . 22 des Handelsgesetzbuches

mit oder ohne einen das Nachfolgeverhältniß andeutenden Zusatz aus andere Personen über¬

geht , oder
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2 . wenn ein Gesellschafter einer Finna , welcher zur Zeit der Präinürung an der Ge¬

sellschaft betheiligt war , späterhin ein selbstständiges Geschäft der gleichen Art , wenn auch unter-
eigener , anders lautender Firma etablirt.

In allen anderen Fällen erscheine die entgeltliche oder unentgeltliche Uebertragung des
Rechtes zur Führung einer Ausstellungsprämie unstatthaft , weil dadurch eine Täuschung des Publi¬
kums ermöglicht würde , die für den Ruf unserer Industrie von Nachtheil werden könnte.

Das Handelsministerium anerkennt die von der n . ö. Handels - und Gewerbekammer abge¬
gebene Aeußerung als sachgemäß und mit der hierortigen Praxis übereinstimmend , insoferne als

sich dieselbe auf den als Regel erklärten Fall der Fortführung der Auszeichnung durch diejenigen

Personen , denen sie verliehen wurde und aus den als Ausnahmssall Nr . 1 bezeichnten Uebergang
des Geschäftes und der Firma nach Art . 22 des Handelsgesetzbuches (mit oder ohne einen das
Nachfolge -Verhältniß andeutenden Zusatz ) aus andere Personen bezieht.

Was jedoch den als 2 . Ausnahmssall , für welchen die Ausdehnung dieser Berechtigung
ebenfalls als zulässig bezeichnet wird , nämlich die selbstständige Etablirung eines Gesellschafters

einer Firma , welcher zur Zeit der Prämiirung an dem Geschäfte betheiligt war , mit einem selbst¬
ständigen Geschäfte gleicher Art unter anders lautender Firma betrifft , so ist das Handelsmini¬

sterium in dem Falle , der k. k. Statthalterei unter Beziehung aus den hierämtlichen Erlaß vom

15 . März 1875 , Z . 4728 , zu erinnern , daß bei Auflösung einer mit einer Ausstellungs -Aus¬

zeichnung prämiirten Gesellschafts -Firma die einzelnen Gesellschafter sich dieser Auszeichnung nur

in der Weise bedienen dürfen , daß bei der Führung der Auszeichnung ersichtlich wird , daß der
Betreffende dieselbe nicht für sich allein und für seine Person erhalten habe , sondern nur als

Gesellschafter der bestandenen Compagnie -Firma , welche von der Jury ausgezeichnet worden ist,
einen Antheil an dem Ehrenpreise besitze.

Auszug aus dem Erlasse der k. k. u. ö. Statthalterei vom 9. Aprtl 1878,
Z . 8637 , M . Z . 06 .064,

betreffend die venmtnwrttichkeit der einzelnen Mitglieder einer Gesellschastslirmn in Privi-
tegiumsstreitigkeiten.

Das k. k. Handelsministerium hat zwei gleichlautende Entscheidungen des Magistrates
vom 16 . Juni 1877 , Z . 104319 und der k. k. n . ö. Statthalterei vom 8 . August 1877,
Z . 22 .011 , wornach in einem Privilegiumsstreite von einer Gesellschastsfirma blos jene Mit¬

glieder schuldig erkannt und bestraft wurden , auf welche die betreffenden Gewerbscheine lauten

und welche der Gewerbsbehörde allein verantwortlich erscheinen , zur Amtshandlung zurückgestellt
und gegen vorstehende Auffassung nichts zu erinnern gesunden.

Auszug aus dm Statthalterei Erlassett vom 21 . April 1878 , Z . 12 .041
und 12 . April 1878 , Z . 12 .042 , M . Z . 105 .150 u. 105 . 151,

rn Betreff der Lompktcnz zur Bestrafung des uubesugtcn Verschleißes von Kalendern und
Scherzbildern.

Zur Bestrafung des unbefugten Verschleißes von Kalendern und Scherzbildern ist nicht
der Magistrat , sondern das Strafgericht competent , weil diese widerrechtliche Handlung , wiewohl

sie auch unter die Bestimmungen der Gewerbeordnung fällt , in erster Linie eine Uebertretung
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behufs der im Einvernehmen der beiderseitigen ErgänzungSbehörden vorschriftsgemäß durchzu¬

führenden Löschung zu übersenden.
2 . Im Falle auf Grund des erfolgten Ablebens oder einer gerichtlichen Todeserklärung

die Löschung im Standes -Protokolle der Ersatzreserve oder im Register über die der Ersatz -

reserve zur Evidenthaltung überwiesenen Wehrpflichtigen Platz zu greifen hat , ist der Tovten-
schein oder der die Todeserklärung aussprechende Bescheid im Originale dem betreffenden

Ergänzungsbezirks -Commando zu übermitteln.
Eben so sind in Fällen der erforderlichen Löschung im Register über die der Landwehr

zur Evidenthaltung überwiesenen Wehrpflichtigen die oberwähnten bezüglichen Original -Docu-
mente seitens der politischen Ergänzungsbehörde 1 . Instanz dem betreffenden Landwehr -Bataillons-
Commando einzusenden.

3 . Die Original -Todtenscheine oder die die Todeserklärung aussprechenden Bescheide sind

sowohl in den im Punkte 1 , als auch im Punkte 2 bezeichnten Fällen von Seite der Ergänzungs-

bezirks -Commanden beziehungsweise Landwehr - Bataillons -Commanden der politischen Bezirks¬
behörde (Ergänzungsbehörde 1 . Instanz ) zurückzusenden.

Auszug aus dem Erlasse der k. k. u. o. Slatthalterel vom 10. Mat 1878,
Z . 13.342 , M . Z 115.230,

brtressend dir Einstellung einer Betriebsaulage aus Anlaß eines Befihwcchskls bis zur
Rechtskraft der Fortbetriebsbewilligung.

Dem Recurse des I . U. gegen die magistratliche Verfügung vom 9 . April l . I.

Z . 64 .081 , womit ihm im Grunde des Z. 38 der G . O . die Einstellung der Seifen - und
Stearin -Kerzenerzeugung und der Unschlittschmelzerei im Fabrikslocale aufgetragen wurde , inso-

lange nicht die mit Magistrats -Entscheidung vom 21 . Jänner 1878 , Z . 117 .352 ertheilte

Betriebsbewilligung , welche den Gegenstand einer noch im Zuge befindlichen Recursverhandlung
bildet , in Rechtskraft erwachsen sein wird , — wurde Folge gegeben und befunden , den obigen

Betriebseinstellungsauftrag außer Kraft zu setzen , weil es sich hier nicht um eine neue oder

um die Aenderung oder Ausdehnung einer bestehenden , sondern lediglich um den Fortbestand

einer seit Jahren mit behördlicher Bewilligung im Betriebe befindlichen Fabriksanlage handelt,

bezüglich deren eine von der Gewerbsbehörde aus Anlaß eines Besitzwechsels erfolgte Aus¬

fertigung eines neuen Gewerbescheines und ertheilte Fortbetriebsbewilligung bei sinngemäßer
Auslegung des § . 38 der G . O . nicht die Wirkung haben kann , daß der bisherige ununter¬

brochene Betrieb bis zur Rechtskraft der erwähnten Fortbetriebsbewilligung eingestellt werden müßte.

Erlaß der k. k. Fmanz -Landes-Directwll m Wien vom 22 . Mal 1878,
Z . 10,054 , M . Z . 129.058,

über die Stempclpstichtigkeit der Protokolle , welche ein Ansuchen um die Bewilligung von
Steuerraten enthalten.

lieber den an das hohe k. k. Finanzministerium unmittelbar erstatteten Bericht vom

26 . Februar 1878 , Z . 40 .601 , dessen Beilagen im Anschluffe zurückfolgen , wird in Folge hohen

Finanz -Minifterial -Erlasses vom 21 . April 1878 , Z . 5911 , Nachfolgendes bekannt gegeben:
Wenn die zur Berichtigung rückständiger Abgaben aufgeforderten Parteien protokollarisch

erklären , außer Stande zu sein , ihrer Steuerpflicht nachzukommen , so unterliegt das über diese

Erklärung aufgenommene Protokoll keiner Stempelgebühr.
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Erklären sie sich aber bereit den Rückstand in Zeitabschnitten zu berichtigen , so enthält ein
solches Protokoll ein Ansuchen um die Bewilligung von Zahlungsraten , über welches der

kompetenten Behörde die Entscheid »» gzusteht und unterliegt nach Tarifpost 79 des Gesetzes vom

13 . December 1862 der in der Tarifpost 43 u . 2 festgesetzten Gebühr von 50 kr. für jeden

Bogen , da es sich in solchen Fällen nicht um die Erlangung einer schon im Gesetze einge-
räumten Aufrüstung handelt.

Erlaß der k. k. n. ö. Stattkalterei vom 26 . Mai 1878, Z . 9460,
M . Z . 132.615,

betreffend ein neues Mittel zur Eruirung der Anitinfarbflösse in Genußmitteln

Die so häufig vorkommende Verfälschung der Weine , Liqueure und Fruchtsäfte mit

rothen Farbstoffen , welche der Anilingruppe angehören und deren Gebrauch zum Färben von
Genußmitteln laut Ministerialverordnung vom 1 . Mai 1866 , R . G . Bl . Nr . 54 , verboten

ist, macht es nothwendig , nach Mitteln zu forschen , welche es den mit der Überwachung der

Genußmittel betrauten Organen möglich machen , schnell und sicher derartige Verfälschungen
zu erkennen und auf Grund dieser Untersuchung sogleich Amt zu handeln.

Ein solches Mittel zur Eruirung der Anilinfarbstoffe in den obgenannten Genußmitteln

ist iu der Wollsaser gefunden worden und hat der Landessanitätsrath es als wünschenswerth

bezeichnet , daß die marktpolizeilichen Funktionäre mit der Prüfung von anilinhältigen Weinen
mittelst Woll - Reaktion vertraut gemacht und solche Prüfungen häufig an den zum Verkaufe
gelangenden Weinen vorgenommen werden.

Die Prüfung der oben bezeichnten Flüssigkeiten auf etwaigen Anilingehalt geschieht in

der Weise , daß eine Probe der zu untersuchenden Flüssigkeit in eine Glas -Eprouvette gegeben
und nachdem man einen länglichen , schmalen Streifen gewöhnlichen , aus echter Schafwolle

bestehenden ungebleichten Flanelles in dieselbe eingesenkt hat , über einer Spiritusflamme zum
Kochen gebracht wird . Enthält die untersuchte Flüssigkeit Anilin , so färbt sich bei dieser Pro-

cedur der Flanellstreifen lebhaft roth , wie dies aus den beiliegenden Farbenproben , die durch

Kochen des Flanelles in verschiedenen rothen Flüssigkeiten erhalten sind , zu ersehen ist , und
läßt sich diese Färbung nicht mehr leicht,  auch nicht durch wiederholtes und andauerndes
Waschen mit Wasser beseitigen.

Da derartige Untersuchungen in jedem Verkaufsgewölbe ohne viele Vorbereitungen und
ohne Aufsehen leicht vorgenommen werden können , und andererseits das Auftreten einer in¬

tensiven , durch Waschen nicht zu beseitigenden Anfärbung des Wollstreifens ein untrügliches
Zeugniß des Vorhandenseins von Anilinfarbstoff in dem untersuchten Getränke abgibt , auf

Grund dessen eine Beschlagnahme des betreffenden Objectes vorbehaltlich der genauen chemi¬

schen Untersuchung mit Recht vorgenommen werden kann , so eignet sich diese einfache und

verläßliche Untersuchungsmethode insbesondere für den Marktverkehr und ist den hiebei be¬
schäftigten Organen wärmstens zu empfehlen.

Der Wiener Magistrat wird daher aufgefordert , das Geeignete zu veranlassen , daß die

Marktcommifsäre mit dieser Untersuchungsmethode bekannt gemacht werden , und daß solche

Prüfungen häufig an den zum Verkaufe gelangenden vorbenannten Getränken und Genuß-
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Mitteln vorgenommen werden . Desgleichen dürfte eS sich empfehlen , den Amtsärzten etwa bei

Gelegenheit einer Monatsversammlung diese Untersuchungsmethode zu demonstriren und ihr
Augenmerk auf diesen Gegenstand zu lenken.

Erlaß der k. k, ä. Slatthattem vom II . Juni 1878 , Z . 17.415,
M . Z . >13 .803,

betreffend die Zuerkennung der Begünstigung des einjährigen Freiwilligen - Dienstes an die-

genigen , welche die „ Wiener Handelsakademie " absolvirt haben.

Zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom 26 . Mai 1878,
Z . 3745/773 II , wird auf Grund des einvernehmlich mit dem k. k. Reichs -Kriegsministerium

im Sinne des § . 21 des Wehrgesetzes gefaßten Beschlusses , der an die Stelle der mit Ende

des Schuljahres 1876/77 aufgelassenen akademischen Handels -Mittelschule getretenen „ Wiener
Handelsakademie " die Gleichstellung in Bezug auf die Nachweise der wissenschaftlichen Be¬

fähigung der Aspiranten des einjährigen Freiwilligen - Dienstes mit den Obergymnasien und

Oberrealschulen unter der Bedingung zuerkannt , daß Jünglinge , welche diese Handelsakademie
und vor dem Eintritte in dieselbe das Untergymnasium oder die Unterrealschule mit gutem

Erfolge absolvirt haben , zu dem Ansprüche auf die Begünstigung des einjährigen Freiwilligen-
Dienstes ohne Aufnahmsprüfung berechtigt sind.

Den absolvirten Schülern der aufgelassenen akademischen Handels -Mittelschule in Wien

bleibt der erworbene Anspruch auf die Begünstigung des einjährigen Freiwilligen - Dienstes

gewahrt.
Auch sind jene Schüler der vorgenannten akademischen Handels -Mittelschule , welche vor

dem Eintritte in dieselbe das Untergymnasium oder die Unterrealschule und nur einen oder

zwei Jahrgänge dieser Handels -Mittelschule mit gutem Erfolge absolvirt haben , ihre Studien
sohin an der Wiener Handelsakademie ohne Unterbrechung fortsetzen und diese Akademie mit

gutem Erfolge absolviren , zu dem Ansprüche aus die Begünstigung des einjährigen Freiwilli¬
gen -Dienstes ohne Aufnahmsprüfung berechtigt.

Hievon wird der Magistrat im Nachhange zu dem hierämtlichen Erlasse vom 8 . März
1877 , Z . 6243 , mit dem Beifügen in die Kenntniß gesetzt , daß die Wiener Handelsakademie

aus drei Jahrgängen besteht.



II.
Grmeinderaths -Beschlüsft.

B °m S, April 1878 , Z . 1451,

Nach dem Magistratsantrage wird beschlossen, daß zur permanenten lieber wa-
chung der Bauarbeiten  sür die Vergrößerung des Reservoirs der Hochquellen¬
leitung am Rosenhügel , auf der Schmelz und am Wiener Berge drei bereits
erprobte und verläßliche Beamte aus dem bisherigen Personalstande des Stadtbauamtes ex-
ponirt werden , welche für jeden Tag ihrer diesfälligen sactischen Verwendung eine Bauzulage
von je 3 fl. ö. W . zu erhalten haben.

Vom 5 . April 1878 , Z . 824.

Der Gemeinderath beschließt:

1. Das Blatternspital aus der Siebenbrunner - Wiese  im V. Bezirke ist
provisorisch  in das städtische Epidemiespital an der Triesterstraße zu verlegen und ist da¬
selbst zu dem erwähnten Zwecke vorläufig ein Pavillon einzurichten . Der hiedurch verfügbar
gewordene Barakenbau auf der Siebenbrunnerwiese ist jedoch nach erfolgter gründlicher Des¬
inficirung sür einen allfälligen künftigen Bedarf zu reserviren.

2 . Sowohl für die Stelle eines Verwalters als auch für die Stelle eines Primär - und
eines Secundararztes ist ein Concurs auszuschreiben und das Resultat desselben unter Anschluß
der Instruction für den Spitalverwalter und für das ärztliche Spitalpersonale dem Gemeinde-
rathe zur Genehmigung vorzulegen.

Der Gehalt des Verwalters wird mit 1500 fl. sammt Naturalquartier , eventuell 30-
percentigem Quartiergelde ; die Stelle eines Primararztes mit dem jährlichen Gesammtbezuge
von 1200 fl., die des Secundararztes aber mit dem jährlichen Gesammtbezuge von 1000 fl.
systemisirt.

Die Bestellung der Aerzte ist eine provisorische, mit einem, beiden Theilen zustehenden
einmonatlichen Kündigungsrechte . Der Verwalter kann nebst der Verwaltung der Communal-
Spitäler auch noch zu anderen analogen Diensten verwendet werden.
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Vom 5 . April 1878 , Z . 1309.

Dem jeweilig in der Wassermesser - Probi rstation epponirten Beamten

der städtischen Buchhaltung , welcher eine ständige Controle bei der Prüfung der

Wasiermesser zu üben hat , und deshalb während des ganzen Tages in der Probirstation an¬

wesend sein muß , wird ein Zehrungsbeitrag von täglich 1 fl . 50 kr . nach dem Anträge des

Oberbuchhalters bewilligt.

Vom 5 . April 1878 , Z . 760.

Bezüglich der Vornahme von Granitwürfelpflasterungen  werden folgende
Bestimmungen getroffen:

1 . Der Untergrund hat wie bisher aus 6 Zoll ungeworfenem , jedoch erdfreiem Donau¬
oder Gestättenschotter mit einer Izölligen Sandüberlage zu bestehen.

Bei einer Pflasterung auf altem Untergrund ist der etwa verschlammte Theil der Sand¬

decke zu erneuern.
2 . Das Steinmateriale ist bei der Uebernahme von allen nicht qualitätmäßigen oder in

der Form verfehlten Stücken zu befreien , und auf den Lagerplätzen nach Bezugsörtern ge¬

trennt zu halten , damit nicht Steine verschiedener Qualität auf einem und demselben Objecte

zur Verwendung gelangen . Letztere Bestimmung hat auch Geltung , wenn der Contrahent für

Pflasterungen die Steine beistellt.

3 . Die Pflasterung hat mit einem Male nach der ganzen Straßenbreite zu geschehen.

Nur zwingende Gründe des Localverkehres können die Ausnahme , nach halben Straßenbreiten
zu pflastern , zulässig machen.

4 . In allen Straßen unter 1 : 40 Steigung ist in Fischgrätenform zu pflastern , mit

Ausnahme jener , in denen Tramwaygeleise liegen.
Betreffs letzterer hat das Bauamt Bericht zu erstatten , auf welche Weise der Anschluß

an die Geleise am zweckmäßigsten zu bewerkstelligen ist.

5 . Die Würfel sind vor der Gebrauchnahme sorgfältig nach gleicher Größe zu sortiren;

beim Einpflastern dann so dicht als möglich aneinander zu pressen , wobei jedoch auf gerad¬

linige Schaar und regelrechten Bund zu achten ist.

Nm eine scharfe Verspannung zu erzielen und die oft gerügte allzugroße Fugenwcite
hintanzuhalten , erachtet der Gemeinderath die Feststellung einer Minimalzahl sowohl Sechser-

als Siebener -Würfel , welche auf eine bestimmte Fläche verpflastert werden muß,  für zweck¬

mäßig und hat das Bauamt auch über diesen Gegenstand eine Vorlage zu machen.

6 . Zur Fugensüllung ist nur reiner , gesiebter Donausand zu verwenden , welcher nicht
erst auf dem Platze gereutert werden darf.

7 . Die Fugenfüllung muß mit dem Stopfeisen sorgfältig gedichtet werden , und hat

diese wichtige Arbeit schon nach je 20 gelegten Schaaren durch eine eigene Arbeiterpartie be¬
sorgt zu werden.

8 . Das Ueberstoßen der Steine darf nicht mehr wie bisher erst nach Vollendung einer-

großen Partie geschehen , sonvern die Arbeit jedes Tages muß in dessen letzten Arbeitsstunden
in Gegenwart und nach Angabe des städtischen Bauinspicienten überstoßen werden.

9 . Die Collaudirung der Pflasterung ist erst dann vorzunehmen , wenn das neugelegte

Pflaster mindestens 8 Tage dem Wagenverkehre ausgesetzt war.
10 . Soweit vorstehende Punkte Abänderungen oder Zusätze zu den bestehenden Normen

enthalten , sind sie durch den Magistrat sowohl dem Regulative als den Offertbedingnissen in

geeigneter Weise anzufügen.
11 . Bei jeder größeren Pflasterung hat das Bauamt durch Beistellung einer perma¬

nenten Aufsicht die genaue Einhaltung der gegebenen Vorschriften zu sichern.



83

12 . WaS den Versuch mit dem neuen Fugenfüllungsmaterial betrifft , ist bei wenigstens
drei der Heuer zu pflasternden Straßen die Fugenausfüllung mit hydraulischem Kalk und
Donausand vorzunehmen.

Vom 16 . April 1878 , Z . 1496.
Dem vom f. e. Consistorium für das Versorgungshans in Liesing zu bestellenden Geist¬

lichen wird ein jährlicher Pauschalbetrag von 130 fl. als Holz - und Lichtdeputat nebst freier
Wohnung bewilligt.

Vom 30 . April 1878 , Z . 4824 ex 1874.
Der Gemeinderath faßt bezüglich der Regulirung der Bezüge der Directoren,

Professoren , Assistenten und Supplenten an städtischen Mittelschulen  folgende
Beschlüsse:

1. Der Gehalt für Directoren und Professoren an städtischen Mittelschulen wird gleich¬
mäßig mit jährlich 1400 fl. normirt , die bisherigen Bestimmungen über die Zuweisung der
Quinquennalzulage bleiben unverändert.

2 . Die Directoren an den 4 vollständigen Mittelschulen sollen außer dem erwähnten
Iahresgehalte eine Functionszulage von jährlichen 700 fl. und Naturalquartier , der Direktor
an der Gumpendorfer Realschule aber eine jährliche Functionszulage von 600 sl. und das
Naturalquartier erhalten.

3 . Die Professoren haben neben obigem Gehalte noch Quartiergelder in der Höhe von
dreißig Percent ihres Gehaltes und der jeweiligen Quinquennalzulagen zusammengenommen
zu beziehen.

4 . Die neu angestellten Directoren an den städtischen Mittelschulen sollen das bisherige
Procent für die Einhebung ves Schulgeldes nicht mehr beziehen.

5 . Die Supplenten mit vollständiger Stundenanzahl erhalten alljährlich 1000 fl. Ge¬
halt , die mit unvollständiger Stundenzahl 60 fl. für jede wöchentliche Lehrstunde und Jahr.

6 . Stunden über das Maximum sind den Professoren und Supplenten mit vollstän¬
diger Stundenzahl mit 60 fl. zu entlohnen.

7 . Die Assistenten erhalten 35 fl. per wöchentlicher Stunde und Jahr.
8 . Nebenlehrer und Turnlehrer sind wie bisher zu behandeln.
Als Uebergangsbestimmung hat zu gelten , daß die bei Vergleichung der bisherigen fak¬

tischen und der neu systemisirten Bezüge sich ergebende Differenz als zeitweilige Gehaltszulage
zu gewähren ist, welche bei Steigerung des Gehaltes durch Zuwachs von Quinquennalzulagen
u. s. w. entsprechend vermindert , eventuell eingestellt wird.

Diese Bestimmungen treten mit 1 . Mai 1878 in Wirksamkeit.

Vom 3 . Mai 1878 , Z . 1991.
Nach dem Sectionsantrage wird beschlossen, im Sinne des Statthalterei -Erlasses vom

8 . April 1878 , Z . 8447 , für die Nebernahme und Verpflegung armer Geistes¬
kranker durch die Commune Wien  und deren Abtransportirung nach den vom Magi¬
strate gestellten Anträgen vorläufig und unter Wahrung des Rechtsstandpunktes Sorge zu
tragen , unter Einem jedoch gegen den Theil des Statthalterei -Erlasses , welcher sich auf die
provisorische Uebernahme der fremdzuständigen Geisteskranken , resp. auf die Ausführung ihrer
Abtransportirung in die Heimat bezieht , den Recurs an das k. k. Ministerium zu ergreifen.
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Vom 15 . Mai 1878 , Z . 533.

In Erledigung des Ansuchens des n . ö. Gewerbevereines um Beseitigung der Anwen¬

dung von Gas - ? ampen , - Lustres und - Armen mit ine orreet er Schlüsselstel¬
lung  beschließt der Gemeinderath nach dem Magistratsantrage:

1 . Den Spenglern , Mechanikern und überhaupt jenen Geschäftsleuten , welche sich mit

der Verfertigung der bezeichnten Gaseinrichtungsgegenstände befassen , sowie den Gasinstalla¬

teuren zu bedeuten , daß von nun an nur Gas -Lampen , -Lustres und - Arme mit solchen

Hähnen in Verwendung kommen dürfen , welche die im 23 des Regulativs vorgeschriebene ^
Beschaffenheit besitzen.

2 . Das Banamt wird mit der diesfälligen Ueberwachung beauftragt.

3 . Auf die bereits in Verwendung stehenden mehrerwähnten Gaseinrichtungsgegenstände

hat diese Maßregel erst dann Anwendung , wenn die bestehende Gaseinrichtung vermehrt oder

abgeändert , oder eine außer Betrieb gestandene Leitung wieder in Benützung genommen wird,
weil in allen diesen Fällen an das Banamt eine Anzeige zu erstatten und von demselben eine

Nachschau vorznnehmen ist.
4 . Die in den sämmtlichen Schulen bestehenden Lustres und Arme mit runden oder

polhgonen Schlüsseln sind noch fernerhin zu belassen und auch bei Anbringung von neuen
Lustres und Armen die Benützung solcher Schlüssel nicht zu untersagen , weil damit der Vor¬

theil verbunden ist , daß das muthwillige Oeffnen von Seite der Schulkinder hintangehalten
wird . Zum leichteren Erkennen der Hahnstellung ist jedoch auch bei dieser Gattung die Vor¬

sorge zu treffen , daß auf dem Dorne , ans welchem der Schlüssel ansgesetzt wird , ein Strich
in der Richtung der Hahnbohrung eingefeilt wird , so daß der Strich , wenn der Hahn ge¬

schlossen ist , senkrecht auf die Richtung des Lusterrohres steht , wenn aber der Hahn geöffnet
ist , der Strich mit dem Lnsterrohre parallel lausen muß.

Vom 4 . Iuui 1878 , Z . 5503,

Zur Hintanhaltuug des Eindringens von Grundwasser in die Keller
wird nach dem Anträge des Magistrates beschlossen , in der Folge in den Bauconsensen für

Ballführungen in den dem Aussteigen des Grundwassers in bedeutendem Maße ausgesetzten

Gegenden , die Ausführung des Keller - und Fundamentmauerwerkes mit hydraulischem Kalk

und den Schutz der Kellersohle den Bauführern , respective Bauwerbern , anfzutragen.
Ferner wird beschlossen , dort , wo neue Straßencanäle zur Herstellung kommen , dieselben

nach Möglichkeit in den bereits verbauten Stadttheilen tiefer als die gewöhnlichen Kcller-

sohlen zu legen und bei ganz neuen Straßen - und Canalanlagen aus die möglichste Ties-

legung der letzteren Rücksicht zu nehmen , nöthigenfalls aber auch Drainagen anzulegen.

Redigirt und heransgegebeu vom Magistrate . — Truck von Carl Gcrold ' S Sohn in Wien.
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